
14
1701 Oktober 12 . A

SCHREIBEN VON AMMANN[ STABFUEHRER] , RAT UND BUERGERN DER STADT
ZUG AN LANDAMMANN UND LANDRAT VON OBWALDEN

SSRQ Zug II 793 - 795

Ihrem Schreiben vom 24 . September habe man entnommen , "das Jhr nit

glaubeyt 3 das die an Ewer Landtsgmeindt unseren Mitbürgern der Löblichen Gmein-

den [Aeusseres Amt ] ertheilte Erkantnus [ in Sachen Tschurrimurrihandel ] (wel¬

che Jhr für kein definitiv Urtel halten) 3 von Jemandt dahin sye vermeint ge-

wessen 3 auch anjezo noch nit 3 also solcher gestalten werde wollen verstanden

werden 3 das wan Zwischent ermelten gmeinden undt uns wider verhoffen güetige

verglichung nit werde platz finden 3 das alsdan dardurch eint oder Anderem

Theil Eidtg . Rächt solte verspehrt sein 3 glichwol aber Jhr als der mindere

Theil dem höcheren gwalt 3 der Landtsgmeindt 3 dermählen noch kein Jnbruch

thuon könten ; da wir aber revision begähren 3 undt gewillet mit unserem gegen-

theil in contradictorio Zue erscheinen 3 eine Landtsgmeindt versamblen lassen

wolten 3 Welches Zwar unns nit eyitgegen wäre 3 wan da dan die Enderöhrterung



gäntzlich beschäehen . . . könte . Es werden aber Jhr U. G. L . A. E. . . . leicht er¬

messen können , wan uff solche wys , dermahlen von Unns , Künfftig aber von an¬

deren löblichen Ohrten bey entstehenten Misshellen wider das Alteidg . harkomen,

geschworne Pünt - undt Landtsfriden Theils vor gesambten Landtsgmeinden , Theils

vor Herren Räthen undt Burgern das Eidg . Rächt Müeste erworben , oder der ent¬

standene Streith selbsten aida Zur rächtfertigung pro et contra disputiert

werden , was für bedenckhliche consequentzen . . . undt grosse Müehe es nach

sich Züchen wurde . Wir wollen dahäro nit Zwei ff len das in considération des¬

sen Jhr . . . nach anleitung . . . der geschwomen Pünten undt tractaten (glich

wie vermög beygefüegter Copia von [Landammann und Landrat von ] . . . Ure auch

beschäehen , undt ebenalso glich deme nach 3 löblichen Ohrten [SZ, NW und AI

gemeint ] intreffen ) die so . . . höchst verlangte rächtsöffnung fürdersamst

werden widerfahren lassen " . Mit der Hoffnung , sie künftig nicht mehr

mit dieser leidigen Sache belästigen zu müssen , und der Versi¬

cherung , sich ihnen zeitlebens verpflichtet zu fühlen , schliesst
das Schreiben.

1 ) vgl . AH 46/105 , 110

Konzept , von Stadtschreiber Wolfgang Vogt AH 46 , 25 - 26
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